
Die Steuerregelung der Impats, die bisher

durch das Rundschreiben LIR Nr. 95/2 vom

27. Januar 2014 geregelt war, wurde zum 1. 

Januar 2021 in das Einkommenssteuergesetz

übertragen (Artikel 115 Nr. 13b LIR) und

einigen Änderungen unterworfen. 

Die Impats, deren Dienstantritt in Luxemburg 

in die Jahre 2016 bis 2020 fällt und die 

sämtliche Bedingungen des neuen Artikel 115 

Nr. 13b LIR erfüllen, kommen in den Genuss

der dort erwähnten Steuerbefreiungen. Für

diese Personen ist es obligatorisch, die neue

Steuerregelung rückwirkend zum 1. Januar

2021 anzuwenden.

Die von dem aufgehobenen Rundschreiben

vorgesehe Steuerregelung findet weiterhin

innerhalb der dort genannten Grenzen und

Bedingungen auf Impats Anwendung, deren

Dienstantritt in Luxemburg in die Jahre 2016 

bis 2020 fällt, solange sie nicht in den Genuss

der Bestimmungen von Artikel 115 Nr. 13b LIR 

kommen. 

Jeder Arbeitgeber, der die Steuerregelung der

Impats für Arbeitnehmer, deren Dienstantritt

in Luxemburg in die Jahre 2016 bis 2020 fällt,

anwendet, muss daher von Fall zu Fall prüfen,

ob diese sämtliche Bedingungen der neuen

Regelung erfüllen.

Die wichtigsten Änderungen der Bedingungen

zur Anwendung der Steuerregelung sind die 

folgenden: 

 Wegfall der Bedingung der Beschäftigung

von mindestens 20 Arbeitnehmern im

Unternehmen; 

 Erleichterung der Bedingung des 

steuerlichen Wohnsitzes;

 Im Falle der direkten Einstellung: Wegfall

der Verpflichtung, Schwierigkeiten bei der 

Einstellung für die betroffene Stelle

nachzuweisen;

 Erhöhung des Mindestgehalts des Impats von

€50.000 auf €100.000 pro Jahr (festes

Jahresgehalt ohne Prämien und Vorteile).

Die vom Arbeitgeber übernommenen Ausgaben, 

die unter bestimmten Voraussetzungen

steuerfrei erstattet werden können, bleiben

unverändert. Zur Erinnerung, es handelt sich

hauptsächlich um Umzugs- und Mietkosten

sowie Schulgebühren.

Die derzeitige pauschale Entschädigung wird

durch eine Impatprämie ersetzt, die zu 50% 

steuerbefreit ist unter der Voraussetzung, dass

ihr Betrag nicht 30% des festen Jahresgehalts

des Impats, ohne Prämien und Vorteile, 

übersteigt.

Ferner beträgt die Anwendungsdauer der 

Steuerregelung nunmehr 8 statt bisher 5 Jahre

(zusätzlich zum Jahr der Ankunft in 

Luxemburg).
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Wie kann BDO Sie unterstützen?

 Analyse der Bedingungen des Übergangs

zwischen der alten und der neuen

Steuerregelung für Impats

 Analyse, ob neu eingestellte

Arbeitnehmer in den Genuss der 

Steuerregelung kommen können

 Optimierung und Umsetzung der 

Steuerregelung

 Jährliche Mitteilung bei der 

Steuerverwaltung



SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN?

Kontaktieren Sie uns:

 Follow us

 www.bdo.lu 

This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as containing broad guidance only. 

This publication should not be used or relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained in this 

publication herein without obtaining specific professional advice. 

Please contact the appropriate BDO Member Firm to discuss these matters in the context of your particular circumstances. 

No entity of the BDO network, nor the BDO Member Firms or their partners, employees or agents accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any 

action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it. 

BDO is an international network of public accounting firms, the BDO Member Firms, which perform professional services under the name of BDO. Each BDO Member Firm is a 

member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee that is the governing entity of the international BDO network. 

Service provision within the BDO network is coordinated by Brussels Worldwide Services BVBA, a limited liability company incorporated in Belgium with its statutory seat in 

Brussels. 

Each of BDO International Limited (the governing entity of the BDO network), Brussels Worldwide Services BVBA and the member firms of the BDO network is a separate legal 
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